
Deutsche

Schulgeseh-Sammlung.
Zu begehendurch alle Postanstalten
und uchhandlungen um Preise
Von 2 Reichsmart 25 ilssenm(1Fl.
13 Kr . östr.) vierteljährlich. Ein-
zelne muntern, soweit vorräthig,

20 Pfenn.

Tisc.Eduard eKeller,

Central-Organ für das gesammteSchulwesenim Deutschen Reiche,
in Oesterreichund in der Schweiz.

Redigirt von

Er schein t jeden Donnerstag
Anzeigen die gespaltene Petitzeile

oder bereit Raum 30 Pfenn-

B e ilageg eb ühr 12 Reichsmart

Seminar -Lehrer a· D.
(Berlin, Michaeltirchplatz 6.)

Ill. Jahrgang
Inhalt: KönigreichB a h e r n :

Berlin, den 12. Juli 1877.

Lehrprogramm für die Realschulen im KönigreicheBauern. Vom 29. April 1877. — KönigreichPreußen: Ge-

Uix 28.

setz,··betressenddiepebiihrenderZeugenund Sachverständigenin gerichtlichenAngelegenheiten Vom l. Juli 1875. —- Ministerial-Erlaß, die wissenschaftlichen
Befahigungszeugmsfefür den einjahrigsfrenvilligen Militärdienst betreffend. Vom 29. Mai 1877. —- Verfiigung des Königlichen Oberpriisidenten der Pro-
vinz Preußen, die Freilassung des Sonnabends vom Nachmittags-Unterrichte betreffend. Vom 28. Mai 1877. —- KönigreichSachsen: Bekanntmachung,
eine Vereinbarung mit der k. k. österreichischenRegierung wegen gegenseitigerDurchführungder Schulpflicht betreffend. Vom 20· April 1877. —- Anzeigen.

KönigreichBayern.
Lehrprogramm für die Realschulen im KönigreicheBayern.
«

»

Vom 29. April 1877.

§.1. Lehrgegenstände und Stunden-plain
Die Vertheilung des Unterrichtsstoffes auf die einzelnen

Kurse der Realschulen,. sowie die Zahl der jedem einzelnen
Lehrgegenstandezugewiesenen wöchentlichenStunden zeigt nach-
stehende Uebersicht:

IAnzahl Z Z
d « sps

·

s- E

Lehrgegenstände. dgtxiZirkzkletlilestiimgktltlrsexilkgIF
1. sILIIILsItEv.sv1. Z Z

Religion 2 2 2 2 2 2 12

Deutsch. . 6 6 4 4 3 3 26

Französisch
6 6 5 5 3 3 28

rnglisch .
————- 5 5 10

Geo raphie 2 2 2 2 1 1 10

Gesichte. ———2222 8

Rechnen . 5 4 4 2l 1 1 17

Mathematik . .
—i—— 6 6 6 18

Naturbeschreibung — 3 3 — —- — 6

Physik.....».. ———-222 6

Chemie mit Mineralogie .
— — —

.— 3 3 6

Schreiben. . . . . 3 2 2-——— 7

Zeichnen . . . . . . . . . 3 3 4 4 4 4 22

Gesammtzahlder Wochenstunden 27128s28s29s3232 176

Außerdem wird noch in je zwei Stunden wöchentlichobli-
gatorischer Turnunterricht und nach Maßgabe des Bedürfnisses
fakultativer Singunterricht ertheilt. —

§. 2. Unterricht im Allgemeinen
Der Unterricht an der Realschule soll im steten Wechsel-

verkehre zwischenLehrer und Schüler durch mündliche und de-

monstrative Erklärung des Lehrstoffesund durch abwechselndes
Befragen lebendig erhalten werden; es darf nie ein ununter-
brochenerLehrvortrag wie für Zuhörerreiferen Alters stattfinden.

Klarheit und Gründlichkeitsind vor Allem bei Ertheilung
desUnterrichtesanzustreben. Ueberbürdungmit LehrstOffUnd
rein mechanischesAuswendiglernen sind zu vermeiden. Zur
Befestigungdes Gelernten dienen die Repetitionen, welchehäufig
in der fKIasseanzustellen sind.

·

»

Die Lehrer aller Kurse und Fächer sind verpflichtet- bei

ihrem Unterrichte die Schüler an reines Sprechen, richtigen
I

schriftlichen Ausdruck, sowie an eine gute korrekte Handschrift zu

gewöhnen; sie haben insbesondere auch darauf zu sehen, daß
das Lehrpensum auf die einzelnen Theile des Schuljahres mög-
lichst gleichmäßigvertheilt werde.

§. 3. Haus- und Schulaufgaben.
Zur Einübung des Lehrstosfes und zur Anregung der ei-

genen Thätigkeit der Schüler ist, abgesehen von den kleineren

Uebungen, welche sämmtlichvon den Lehrern zu kontroliren sind,
jede Woche mindestens eine schriftliche Hausaufgabe zu geben.
Diese Aufgaben sind vom einschlägigenLehrer sorgfältigzu kor-

rigiren und nach eingehender Erörterungmit den Schülern zur

Vorlage bei etwa eintretender Schulvisitation bereit zu halten.
Am Anfange eines jeden Schuljahres hat der Lehrerrath

festzusetzen, wann und aus welchen FächernHausaufgaben zu

bearbeiten sind,
»

Kein obligater Unterrichtsgegenstand mit Ausnahme der

Religion, des Zeichnens und Schreibens ist von den Hauswi-
gaben prinzipiell ausgeschlossen;durch diese Aufgaben darf übri-

gens den Schülern der freie Nachmittagnicht zu sehr verkürzt
werden; zur Vermeidung jeder Ueberlastnng wird die Führung
eines sogenannten Aufgabenbuches empfohlen
Außer den Hausaufgaben werden den Schülern von Zeit

zu Zeit Schulaufgaben (Klausurarbeiten ohne Benutzung von

Hilfsmitteln) gegeben. Wie viele derartige Schulaufgaben im

; Laufe eines Schuljahres und aus wilchenGegenständensie ge-

geben werden sellen, wird an den einzelnen Anstalten durch Be-

schlußdes Lehrerrathes geregelt.
«

Der Rettor hat alljährlichin dem an die Kreisregierung
zu erstattenden Jahresberichte genauere Angaben über die im

abgelaufenen Schuljahre gegebenen Schul- und Hausaufgaben
zu. machen.

Jede Schulaufgabe ist von dem Lehrer, welcher sie gestellt
hat, wo möglichinnerhalb der nächsten8 Tage korrigirt zurück-
zugeben.

Nachdem diese Arbeiten mit den Schülern durchgesprochen
! worden sind, werden sie dem Rektorate vorgelegt. Sie liefern
l neben den übrigen schriftlichen und mündlichen Leistungen der

Schüler die Anhaltspunkte für die denselben in den Semestral-
s und Jahresschlußzeugnissenzu ertheilenden Zensuren.

I Die Zensuren aus der Religion und dem Zeichnen werden

l nach den fortwährendenBeobachtungendes Lehrers festgesetzt.
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Deut Lehrer ist gestattet, in der Woche, in welcher er eine

Schulanfgabe zu korrigiren hat, sich auf eine bloße Durchsicht .

nnd Kontrole der treffenden Hausaufgabe zu beschränken.
Das Lehrziel der verschiedenen Kurse der Gesammt-

anstalt wird bezüglichder einzelnen Unterrichtsgegenständein

folgender Weise bestimmt:
§.4. Religion.

Der Religionsunterricht wird nach den hierüberbestehenden
besonderen Vorschriften ertheilt.

§. 5. Deutsche Sprache.
Der Unterricht im Deutschen hat sich nicht blos auf die

eigens für dieses Fach angesetzten Stunden, sondern auf die

Behandlung aller Lehrgegenständezu erstrecken, insoferne der

Schüler angehalten werden muß, bei Allem, was er spricht, sich
richtig auszudrückenund insbesondere seine Antwort auf gestellte
Fragen in die Form eines vollständigenwohlgeordneten Satzes
zu kleiden.

Jn den unteren Kursen ist ein passendes Lesebuch zu be-

nutzen, aus welchem geeignete Stücke zur Lektüre,Analyfe und

Erklärung ausgewählt werden. In den beiden Oberklassen sind
daneben größereStücke der klassischen Literatur im Zusammen-
hange zu lesen; dabei ist stets auf richtiges Lesen, deutliche und

reine Aussprache und freie Wiedergabe des Inhaltes besonderer
Nachdruck zu legen.

Auswendiglernen und freier Vortrag passender Stücke ans

poetischen und prosaischen Werken der deutschen Literatur ist in

allen Kursen mit dem Unterrichte zu verbindet-.
Die schriftlichenUebungen, bei denen vom Leichteren zum

Schwereren fortgeschritten werden soll, erstrecken sich in den vier

unteren Kursen auf orthographische Aufgaben, Nacherzählungen,
kleine Veschreibungen und brieflicheMittheilungenz dann folgen L

kleinere Aufsätzeüber Themata aus dem dem Alter der Schüler
angemessenen Gedankenkreise; hierbei muß die Selbstthätigkeit

’

der Schüler in stets wachsendem Maße in Anspruch genom-
men werden.

Jn den beiden oberen Kursen hat der deutsche Sprachun-
terricht«"insbesondereauf die Bildung des Ausdruckes in münd- ;

licher und schriftlicher Rede hinzuwirken. Stilistik wird nicht
systematisch als besondere Disziplin gelehrt, sondern in Ver-

bindung mit den Uebungen in schriftlichenAufsätzenund mit

der Lektüre von Musterstückender Literatur behandelt.
Die Privatlektüre der Schüler, für welche an jeder Anstalt

eine geeignete Bibliothek bestehen soll, ist von den Lehrern sorg-·
fältig zu kontrolireu. «

Der Lehrstoff vertheilt sichaus die einzelnen Kurse wie folgt:
l. Kurs. Wöchentlich 6 Stunden. Unterscheidung der

Redetheile, Dekliniren und Konjugiren. Die Präpositionen.
Der einfache Satz mit seinen Erweiterungen. Grundzüge der

Lehre von der Wortbildung. Orthographische und grammati-
sche Uebungen.

II. Kurs. Wöchentlich 6 Stunden. Wiederholung und

Ergänzung der Formenlehre. Die leichteren Formen des zu-

sammengesetztenSatzes in Verbindung mit der Lehre von den

Konjunktionen und mit der Jnterpunktionslehre. Fortgesetzte
orthographische und grammatische Uebungen.

HI. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Der zusammenge-
setzte Satz. Erläuterung sinnverwandter Wörter. Grammati-

sche und stilistischeUebungen.
1V. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Wiederholung, Ve-

festigung nnd Ergänzung des voransgegangenen Lehrstoffes.
Periodenban mit Analyfe größererSätze. Stillstische Uebungen.

Jn den 4 unteren Kursen sollen prosaische und poetische
Stücke ans einem Lesebuche gelesen, erklärt und theilweise aus-

wendig gelernt werden. Bei der prosaischen Lektüre ist beson-
ders auf solche LesestückeRücksichtzu nehmen, welche als eine

Vorschule für den Geschichtsunterricht und zur Unterstützungdes-
selben dienen können; im lll. nnd 1v. Kurs sollen bei der

poetischen Lektüre kurze Belehrungen über die Dichtungsformen
gegeben werden.

V. Kurs. Wöchentlich 3 Stunden. Lektüre größererLe-

sestückeaus dem Lesebuche und aus einzelnen Schriftstellern mit

stilistischen Belehrungen. Lesen und Vortrag poetischer, beson-
ders epischer Stücke mit biographischen Einleituugen und mit

Belehrungen über die Dichtungsarten. Umfassendere stilistische
Uebungen, besonders Schilderuugen und kleinere Abhandlungen
mit angedeuteter Disposition. Uebungen im freien Vortrage.

VI. Kurs. Wöchenttich3 Stunden. Uebersichtliche Dar-

stellung der deutschen Literatnrgeschichte. Lektüre und Erklärung —

klassischer, besonders dramatischer Meisterwerke. Größere Auf-
sätzeund Uebungen im freien Vortrage.-

§. 6. Französische Sprache.
Der französischeUnterricht soll auf solider grammatikali-

scher Grundlage aufgebaut werden.

An jedes Kapitel der Grammatik schließtsich zur Einübung
der erlernten Regeln, durch alle Kurse fortschreitend, eine hin-
reichende Anzahl von schriftlichen und mündlichenUebersetzungen
ans dem Deutschen in’s Französifcheund umgekehrt. Die da-

bei vorkommenden Wörter sind auswendig zu lernen.

Sämmtliche schriftliche Uebersetzungen werden vom Lehrer
kontrolirt.

An die schriftlichen Uebersetzungen schließen sich in den

oberen Kurseu größereund kleinere Diktate an. Die Regeln
; über die Wortstellnng sind im Wesentlichen gleich anfangs an

«-weise in den höherenKursen zu vervollständigen.
? sind schon in den untersten Kursen gelegentlich shntaktifche Be-

den vorkommenden Beispielen zu erläutern und dann stufen-
Ueberhaupt

merkungen einzuschalten.
Zur Lektüre in dem Il., Ill. und IV. Kurse find geeignete

Stücke aus einem Lesebuche ansznwählen und nach Form und

Inhalt zu erklären; dabei müssen die Sprachunterschiede und

Spracheigenheiten besonders betont werden. Die Stücke sind

theilweise nachzuerzählen,theilweise zurückzuiibersetzen.
Jn den oberen Kursen sind znsammenhängendeStücke fran-

zösischerKlassiker zu lesen und zu erklären; dabei ist jedesmal
eine kurze literarhistorische Einleitung zu geben. Ueberdies ist
von Zeit zu Zeit ein Stück kurforisch zu lesen.

Sprechübungen sind in allen Knrfen, vom Leichteren zum

Schwierigeren fortschreitend vorzunehmen; der Stoff dazu ist
aus einem Vokabular oder aus der Geschichte und anderen, dem

Anschauungskreifeder Schüler naheliegenden Gebieten zu wählen.
Ein Hauptgewicht muß bei dem gesammtenUnterrichte auf

eine korrekte und reine Aussprache gelegt werden.

Für die einzelnen Kurse gilt folgendes Lehrprogramm:
I. Kurs. Wöchentlich6 Stunden. Regeln über die Aus-

sprache; Leseübungen.Die Formenlehre mit Einschlußdes Für-
wortes und des regelmäßigenZeitwortes.

.

Il. Kurs. Wöchentlich6 Stunden. Wiederholung der

Formenlehre und Vervollständigungderselben besonders durch
die Lehre von den unregelmäßigenZeitwörtern.

111. Kurs. Wöchentlich5 Stunden. Kurze Wiederholung
des grammatifchen Pensnms des Vorjahres. Die wichtigsten
Regeln der Syntax.
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«IV«Kurs· Wöchentlich5 Stunden. Vervollständigung
der Syntax und Eingehen auf schwierigerePartieen.

Zur Lektüre eignen sich außer der Chrestomathie Abschnitte
aus Charles XII. von Voltaire.

V. Kurs. Wöchentlich3 Stunden. Uebersetzengrößerer
DeutscherStücke MS Französisch-Emit gelegentlicher Wiederho-
lung der Grammatik und Hinzufügung von Bemerkungen aus

der Synonyniik und Etymologie. Zur Lektüre sind zu wählen

leichtere prosaische Schriftwerke historischen nnd rhetorischen Jn-
haltes, z. B. Fenelon (Telemaque), Thierry (histojre de

France), Segur (hisi;oire de Napoleon).
vL Kurs. Wöchentlich3 Stunden. Uebersetzungschwie-

riger Stücke aus dem Deutschen in’s Französischeund freie sti-

listischeUebungen leichterer Art.

Zur Lektüre sind zu wählen schwierigere prosaische und

poetische Werke, z. B. Michaud (hist0ire des eroisades), Vol-

taire (L0ujs XIV-, insbesondere das Kapitel des beaux arts),
Montesquieu (Considerations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur decadence), Villemain (cours de

litterature du dix-huitieme siecle), Moliere (l’avare oder le

misanthrope), Racine (Atha1ie), Corneille (Le Cid).
.

§. 7. Englische Sprache.
Auch für den im V. Kurs beginnenden Unterricht in der

englischen Sprache gelten die betresssdes Französischenaufge-
führten allgemeinen Grundsätze.

Das Lehrprogramm der einzelnen Kurse ist folgendes:
V. Kurs. Wöchentlich5 Stunden. Die Grundzüge der

Aussprache. Die Formenlehre, einschließlichder unregelmäßi-
gen Zeitwörter. — Uebungen im Uebersetzen.

Zur Lektüre dient im zweiten Semester eine Chrestomathie.
V1.Kurs. Wöchentlich 5 Stunden. Wiederholung des

Wichtigsten aus dem grammatischen Pensum des V. Kurses.
Die Hauptregeln der Syntax. Uebersetzungenvom Deutschen
in’s Englische nnd leichtere stilistischeArbeiten.

Zur Lektüre eignen sich außer der Chrestomathie u. A.

Goldsmith (Vioar of Wakefjeld), Washington Jrving
(Sketcbbook), Ch. Lamb (Tales from shakespeare).

§.8. Geographie.
Bei dem geographischenUnterrichte sind besonders die phy-

sischenVerhältnisseder Erde gründlich zu behandeln und ist eine

Ueberladung mit politischemund statistischemMaterial, nament-

lich in den unteren Kursen, zu vermeiden. Jn den Unterrichts-
stunden sind Wandkarten zu benutzen, welche eine klare Ueber-

sicht über die Terrainverhältnisse,den Bau der Gebirge und

den Lauf der Flüsse gewähren; auch sind Versuche im Karten-

zeichnenanzustellen. Für die Ethnographie ist durch anschau-
. ltche Schilderung des Lehrers und kurze Mittheilungen ans an-

ziehenden ReisebeschreibungenInteresse zu erwecken.
Die Schüler bedürfen außer einem billigen Atlas-einen

Leitfaden als Hilfsmittel für die Repetitionen, welche häufig in
der Klasse anzustellen sind, um das gewonnene Wissen zu be-

festigenund in steter Bereitschaft zu halten. .

Auf das bloße Auswendiglernen des Lehrstoffesund eine

trockene Nomenklatur darf sich der Unterricht nirgends beschrän-
ken; derselbe soll durchweg in einer lebendigen, anschaulichen,
dem Vetständnisseder Schüler angemessenen und ihr Interesse
ViecksndenWeise ertheilt werden. Die Schüler sind zum Lesen
tUchtlgEV-ihrer Bildungsstufe entsprechender geographischerBü-
cher anzuregemund die Schulbioiiotheken mit solchen Werken
in aUszchender Weise auszustatten. i·

l. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Geographische Grund-

begriffe. Allgemeine Uebersicht über die Erdoberfläche. Das

Wichtigste über Bayern.
II. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Deutschland in aus-

führlicherBehandlung, mit besonderer BerücksichtigungBayerns.
Oesterreich

llI. Kurs. Wöchentlich2 Stunden.

ropas und Asiens.

IV. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Kurze Wiederholung
des vorjährigen Pensums. Beschreibung von Afrika, Amerika

nnd Australien.

v. Kurs. Wöchentlich2 Stunden im Sommersemester.

Grundzüge der mathematischen nnd physikalischenGeographie.
Vl. Kurs. Wöchentlich2 Stunden im Sommersemester.

ZusammenfassendeWiederholung des geographischenGesammt-

pensnms

Beschreibung Eu-

§.9. Geschichte.
Der geschichtlicheUnterricht hat im dritten Kurse an die

bereits gewonnenen geographischenKenntnisse der Schüler anzu-

knüpfennnd ist dann so zu ertheilen, daß er mit dem geogra-

phischen Unterrichte möglichstineinander greift.

In dem dritten und vierten Kurse muß der historischeUn-

terricht sich hauptsächlichan biographischesMaterial anschließen;

sin den höheren Kurseu hat er den Schüler mehr in die staatli-

chen Verhältnisse einzuführen.
Die wichtigsten Begebenheiten der Weltgeschichtemüssenden

Schülern bekannt gemacht werden; doch hat sich der Unterricht
bei der Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit Vor-

nehmlich an den Gang der deutschen Geschichte anzuschließen

Auf eine sichere Kenntniß der bayerischenGeschichtemuß beson-
deres Gewicht gelegt werden.

Der Vortrag des Lehrers ist in einfacher, den Schülern

leicht faßlicherForm zu halten und sind bei demselben, soweit

es möglich.historische Waudkarten zu benutzen.
·

Die Schüler bedürfen einen Leitfaden als Hilfsmittel bei

den Repetitionen, die häufig in der Klasse anzustellen sind.

Sollte der eingeführteLeitfaden nicht auch das erforderliche
Material für die bayerischeGeschichte bieten, so ist daneben ein

besonderer Leitfaden für diese zu benutzen.
Auf das bloßeAuswendiglernen des Lehrstoffes darf sich

der geschichtlicheUnterricht nirgends beschränken;derselbe soll in

einer lebendigen, anschaulichen, dem Verständniß der Schüler

angemessenennnd ihr Interesse weckenden Weise ertheilt werden.

Die Schüler sind zum Lesen tüchtiger,ihrer Bildungsstuse ent-

sprechender historischer Bücher anzuregen, und die Schulbiblio-
theken mit solchen Werken in ausreichender Weise auszustatten.

Der Lehrstoff vertheilt sichauf die einzelnen Kurse wie folgt:
Ill. Kurs. Wöchentlich 2 Stunden. l. Semester.

Biographische Dastellungen aus der alten Geschichte bis zum

Untergange der römischenRepublik, besonders aus der Geschichte
der Griechen und Römer.

2. Semester. Biographische Darstellungen aus der Ge-

schichtedes Mittelalters, besonders aus der deutschen und bade-

rischen Geschichte
IV. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Neuere Geschichte,

namentlich Deutschlands und Bayerns, mit besonderer Hervor-
hebung des biographischen Materials.

V. Kurs. Wöchentlich 2 Stunden. Deutsche Geschichte
von den Urzeiten bis zum westfälischenFrieden, mit besonde-

DEV Lehkftvffvertheilt sich auf die einzelnenKurse wie folgt:-. rer Berücksichtigungder bayerischen Geschichte-
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VI. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Neuere Geschichte
von dem westsälifchen Frieden bis zur Gründung des neuen H

Deutschen Reiches mit besonderer Berücksichtigungder deutschen
und bayerischen Geschichte.

§,10. Rechnen.
Unter Berücksichtigungder in der Volksschule erworbenen

Kenntnisse ist das ganze den Schülern bereits bekannte Pensum
nochmals durchzuarbeiten.

Demnach beginnt der Unterricht mit den Grundrechnungs-
arten und schreitet bis zu den eigentlich kaufmännischenRech-
nungsarten fort, ohnesdie letzteren gerade zu erschöpfen.

Vor Allem ist auf das richtige Verständniß der Operatio-
nen und der Rechnungsmethoden hinzuwirken, dem äußeren
Formalismus dagegen keine übertriebene Wichtigkeit beizulegen
Außerdem muß durch vielfacheUebungen aus Erzielung der un-

erläßlichenGewandtheit im Rechnen hingewirkt werden. Das

Kovfrechnen ist in allen Klassen zu betreiben.
Es ist selbstverständlich,daß in entsprechenden Aufgaben

l

vorzugsweise die neuen Maße, Gewichte und Münzen verwen-

det werden.

Von der B. Klasse an soll durch gelegentliche Anwendung
»derBuchstaben zur Vertretung von Ziffern die Ueberleitung zur

allgemeinen Arithmetik begonnen werden.

Jn der 6. Klasse sollen Logarithmen und zwar fünfstellige
benutzt werden.

Außer kleineren, öfter wiederkehrendenHaus-ausgaben wird
in angemessenenZwischenräumeneine größere in einem beson-
deren Hefte bearbeitet, vom Lehrer korrigirt und spätestensinner-

halb 8 Tagen zurückgegebenund besprochen; die übrigen schrift-
lichen Uebungsaufgaben werden vom Lehrer kontrolirt.

Der Unterrichtsstoff vertheilt sich auf die einzelnen Kurse
wie folgt:

I. Kurs. Wöchentlich5 Stunden. Die vier Grundrech-
nungsarten mit ganzen unbenannten und benannten Zahlen.

Zerlegung in Faktoren, Primzahlen, Theilbarkeit, Theiler
und Vielfache. Die Elemente des Bruchrechnens.

Il. Kurs. Wöchentlich 4 Stunden. Vervollständigung
des Bruchrechnens, Anwendung auf Beispiele aus dem prakti-
schen Leben. Einführung in die Dezimalbrüche.
Erläuterung der neuen Maße, Gewichte und Münzen. Um-

wandlungen der alten Einheiten in die neuen. .

lll. Kurs. Wöchentlich 4 Stunden. Vervollständigung
des Dezimalbruchrechnens, Repetition der Bruchrechnung über-
haupt. Bürgerliche Rechnungsarten: Aufgaben der sogenann-
teneinfachen und zusammengesetztenRegel de Tri, Gesellschafts-,
Theilungs-, Mischungs- und Prozent-Rechnung unter ausschließ-
licher Anwendung der Schlußmethode.

IV. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Geometrifche Pro-
portionen und deren Anwendung auf Beispiele aus dem bür-

gerlichen, namentlich kaufmännischenGeschäfte-leben Kettensatz
Anwendung der Prozentrechnung aus Gewinn und Verlust, Ra-

batt, Tara 2e. Zins-, Diskont- und Terminrechnung.
Sobald es der Unterricht in der Algebra gestattet, sollen

die Proportionen mit Buchstaben wiederholt und ihre Sätze
allgemein begründetwerden.

«

V. Kurs. Wöchentlich l Stunde. KaufmännischeArith-
metik, speziellGold- und Silber-, Münz- und Wechselrechnung.

1v. Kurs. Wöchentlich l Stunde. Elemente der Effek-
tenrechnung und Waarenkalkulation. Grundzüge der systemati- «

schen Buchführungmit Anwendung auf einfache Beispiele.

lgung der Darstellungsweisen der deskriptiven Geometrie.
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§. 11. Mathematik
Der mathematische Unterricht hat neben der Erstrebung

möglichsterGewandtheit und Sicherheit in der Ausführung der

Operationen auf Schärfung der Denkkraft sowie des Vermögens
deriVorstellung räumlicher Gebilde hinzuarbeiten. Am besten
wird sich dieses formale Ziel durch Befolgung der heuristischen
Methode erreichen lassen. Außer den kleineren, nach Bedürf-
niß zu ertheilenden Hausaufgaben ist in angemessenen Zwischen-
räumen eine größere zu geben; dieselbe wird vom Lehrer korri-

girt und spätestens innerhalb 8 Tagen zurückgegebenund in

der Klasse besprochen.Für die Aufgaben können Aufgaben-
sammlnngen benutzt werden. Sämmtliche schriftlicheUebungs-
ausgaben sind vom Lehrer zu kontroliren.

Im V. Kurse ist neben dem Unterrichte in der Stereometrie

die Planimetrie noch fortzuüben.
Der Lehrstoff vertheilt sich auf die einzelnen Kurse wie folgt:
IV. Kurs. 6 Stunden wöchentlich. Algebra. Wöchent-

lich 2 Stunden. Die vier ersten Grundoperationen der Buch-
stabenrechnung.

Rechnen mit Potenzen, deren Exponenten ganze positive
Zahlen sind. Reduktionen. Ausziehen der Quadrat- und Ku-

bikwurzeln aus bestimmten Zahlen. Gleichungen vom ersten
Grade mit einer Unbekannten.

Geometrie. Wöchentlich4 Stunden. GeometrischeGrund-

begriffe. Winkel und Parallelen. Sätze über Seiten und Win-

kel des Dreiecks, Vierecks (Parallelogramms), Vielecks. Kon-

gruenz. Lehre vom Kreis. Kreisvieleck und regelmäßigesVieleck.

Vergleichung und Ausmeffung der Flächenräume,Aehnlichkeit
der Figuren. Vielfache Uebungen im Konstruiren und Flächen-
berechnen.

V. Kurs. Im Wintersemester 7, im Sommersemester 5

Stunden wöchentlich.Algebra 4 Stunden im Wintersemester,
2 im Sommersemester.

Gleichungen vom ersten Grade mit einer und mehreren Un-

bekannten. Gleichungen des zweiten Grades. Textaufgaben.
Lehre von den allgemeinen Wurzelgrößen,von den Potenzen
mit negativen und gebrochenen Exponenten.

«

Verwickeltere Re-

duktionen.

Geometrie. 3 Stunden. a) Planimetrie. Schwie-
rigere Aufgaben über das Theilen und Verwandeln der Figu-
ren. Harmonische Theilung. b) Stereometrie. Sätze über

Lage und Stellung der Geraden und Ebenen mit Berücksichti-
Ve-

rechnung der Oberflächenund Kubikinhaltevon Prismen, Py-
ramiden, Cylindern, Kegeln und Kugel-n.

VI. Kurs. Jm Wintersemester 7, im Sommersemester 5

s Stunden wöchentlich. Algebra. 2 Stunden wöchentlich. Lo-

garithmen. Arithmetifche und geometrischeReihen. Zinseszins-
und Rentenrechnung. Diophantische Gleichungen.

Geometrie im Wintersemester 3 Stunden wöchentlich,im

Sommersemester 1 Stunde. Elemente der ebenen Trigonome-
trie und geometrisch-algebraifcheAusgaben aus dem bisher be-

handelten Gesammtgebiete.
Darstellende Geometrie. 2 Stunden wöchentlich.Wie-

derholung der Sätze über Lage und Stellung der Geraden und
«

Ebenen.

Elemente der darstellenden Geometrie des Punktes, der

Geraden und der Ebene mit Anwendungen aus Schnitte der

Prismen und Phramiden durch Ebenen. Zahtreiche graphische
Uebungen.
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§. 12. Raturbeschreibnng.
·

Beim naturgeschichtlichenUnterrichte ist allenthalben weniger

Auf Umfang, als auf feste Grundlegung Rücksichtzu Nehmen-
Der Unterricht muß vorzugsweise auf Anschauung beruhen und

soll durch Naturalien, gute Wandtafeln, Modelle 2c. ec. unter- E

stütztwerden. Dabei ist ein kurzer Leitfaden zu Grunde zu le-

gen. Auf eine trockene Nomenklatur darf sich der Unterricht

nicht beschränken. Mit dem Unterrichte sind Exkursionen zur

Vermittelung einer Kenntniß der lokalen Fauna nnd Flora zu

verbinden.
»

Der Lehrstoffvertheilt sich auf die einzelnen Kurse wie folgt:
II. Kurs 3 Wochenstunden. Jm Wintersemester: Zoo-

logie. Unterschied zwischenorganischen und unorganischen Kör-
pern. Thier und Pflanze. Die Hauptabtheilungen und Klas-

sen des Thierreiches, vertreten durch Repräsentanten unserer
Fauna. Wirbellose Thiere.

Jm Sommersemester: Botanik. Aeußere und innere

Organe der Pflanzen; ihre Bedeutung für das Leben derselben;
Demonstrationen an Abbildungen und natürlichen Pflanzen;
besondere Hervorhebung der nützlichenund schädlichenPflanzen

III. Kurs. 3 Stunden wöchentlich. Jm Winterseme-
ster: Zoologie Bau, Leben und Pflege des menschlichen
Körpers-. Die Wirhecthiera Charakteristik der Fauna verschie-
dener Länder.

JM Sommersemester: Botanik.
stem. Anleitung zum Pflanzenbestimmen.

§.13. Physik.
Der Unterricht in der Physik hat zu einer aufmerksamen

Raturbeobachtungund zum Nachdenken über die Ursachen der

Erscheinungenanzuregen. Der Lehrer muß daher immer an

Erscheinungenoder Versuche anknüpfen. Versuche, welche nicht
zur Unterstützungder Anschauung dienen, sind jedoch zu ver-

meiden. Auf den inneren Zusammenhang der Erscheinungen ist
unter Ausschluß aller anfertigen und in der Entwick-

lung begriffenen Theile der Wissenschaft fortgesetztauf-
. merksam zu machen.

Jm vierten und fünften Kurse hat —- der unvollständigen
mathematischen Kenntnisse der Schüler wegen —- eine eigentliche
mathematische Behandlung des Lehrstoffesnoch zu unterbleiben;
statt derselben ist ein geeigneter Anschauungsunterricht,verbunden
mit einfachen graphischenMethoden, in Anwendung zu bringen.

Beim gesammten Physikunterrichte muß dem Schüler an

zweckmäßiggewählten Beispielen und Aufgaben die praktische
Verwerthung der gewonnenen Anschauung klar gemacht werden.

Der Lehrstoff vertheilt sichauf die einzelnen Knrse wie folgt:
IV. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Schwere. Allgemeine

Eigenschaften der Körper. Mechanische Grundbegriffe (Hebel
Und schiefeEbene), Kohäsion und Adhäsion. Wasser und Luft-
drnck. Wärme.

v— Kurs-« Wöchentlkch2 Stunden. Magnetismus. Rei-

bungselektrizitätund Galvanismus. Lehre vom Schall.
( VI. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Fortpflanzung, Zu-
-rückwerfungund Brechung des Lichtes.

OptischenInstrumente —- Mathematische Begründung der wich-
ugsten Sätze über Gleichgewichtund Bewegung fester und tropf-
bar-flüssig«Körper.

«

§.14. Chemie·nnd Mineralogie.
Beim Unterrichtein der Chemie sind die für den Physik-

UUtMicht aufgestellten Grundsätzeanalog anzuwenden.
Der Unterrichtin der Mineralogie wird in der Weise mit

dem Chemieunterrichteverbunden, daß die einzelnenMineralien

Das— Linnesche Sy-

Die gebräuchlichsten.

bei den betreffenden chemischenVerbindungen vorgezeigt und

charakterisirtwerden.

Der Lehrstoff vertheilt sich auf die einzelnen Kurse wie folgt:
V. Kurs. Wöchentlich3 Stunden. Die Verbindungsge-

setzeund ihre Erklärung durch die Atomtheorie. Krt)stallsysten1e.
Die Metalloide nnd deren Verbindungen. Stöchiometrische
Uebungen.

VI. Kurs. Wöchentlich3 Stunden. Die wichtigsten Me-

talle, ihr Vorkommen in der Natur und ihre wichtigsten Ver-

bindungen. StöchiometrischeUebungen.

Zusammensetzungund allgemeine Eigenschaftender organi-
schen Verbindungen Kohlenhydrate nnd Eiweißstoffe.Geistige
Gährung, Essigbildung und Fäuluiß. Konservirung. Fette.
Verseifung. Trockene Destillation und die wichtigsten Produkte
derselben. Farbstoffe. Aetherische Oele. Harze.

§.15. Zeichnen.
Das Zeichnen soll nicht als bloße ,,Fertigkeit«,sondern auch

als ein das Anschauungsvermögenschärfenderund den Geschmack
veredelnder Unterrichtsgegenstand, somit als ein sehr wesentli-
ches formales Bildungsmittel angesehen nnd behandelt werden.

Mit Rücksichtauf das wesentlichbürgerlicheund znmeist
gewerblich praktische Bedürfniß, welchem die Realschule entgegen-
tommen soll, haben für das Freihandzeichnen das freie ana-

ment, für das Linearzeichnen die geometrischen Konstruktionen
mit den darauf gegründeten linearen Verzierungen als Basis
des Unterrichtes zu dienen. Mit talentvollen, in der"Orna-
mentik schon hinreichend geübten Schülern kann zum Zeichnen
von Theilen des menschlichenKörpers übergegangenwerden.

Das geometrischeZeichnen ist unter Anderm auch zu Verzierun-
gen ä- la grecque, zu parketbodenartigen Mustern und gothi-
schemMaßwerke und in den oberen Klassen auch zu allgemein
bildenden architektonischen Vorwürfen, wie Säulenordnungen,
Bogenstellungen u. s. w. zu verwenden.

Soweit nur immer möglich ist das System des Massen-
zeichnens in Anwendung zu bringen. Der Lehrer wird entwe-

der an der Schultafel oder auf großenPapierbogen vorzeichnen
und dabei sowohl den Gegenstand als auch die Manier, ihn
zu entwerer und zeichnerischweiter zu behandeln, erläutern.
Außerdem werden Wandtafeln und wo möglich auch große
Draht-, Holz-, Pappe- oder Gyps-Modelle zum gemeinschaftli-
chen Zeichnen benutzt. In den oberen Kursen sind für das

FreihandzeichnenBorlagen und die vom Staatsministerium den

Anstalten überlassenenGypsmodelle zu verwenden.

Unerläßlich ist die Erläuterung an der Schultafel bei allen

Konstruktionen aus der Geometrie und Projektions-lehre, bei

letzterer unter Benutzung von Modellen.

Uebungen im Tnschen und im Behandeln mit Farbe sind
keineswegsausgeschlossen, doch nur solchen Schülern zu gestat-
ten, welche die Umrisse bereits richtig und genau wiedergeben
können. Es soll überhauptnicht das eigentlicheMalen betrie-
ben werden, wohl aber das Eindecken von Flächenmit verschie-
denen passenden Farben und das Tuschen solcher einfacher Kör-
per, deren Schatten der Schüler richtig zu konstruiren versteht.
Ebenso kann das Schraffiren von Flächen an passender Stelle

angewendet und kann im Vl. Kurs zum Schattiren der nach

Gyps gezeichnetenOrnamente übergegangenwerden.

Ueber Reinhaltung der Zeichnungen, Auswahl und Be-

handlung der Farben, der Zeichengerätheund der Instrumente
sollen die Schüler rechtzeitig und gemeinsam belehrt werden.

Der Lehrstoffvertheilt sich auf die einzelnen Kurse wie folgt:

l
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I. Kurs. Wöchentlich3 Stunden. Freihandzeichnen:
Uebungen im Zeichnen von geraden und krummen Linien und

daraus gebildeten geometrischen Figuren. Leichtesteanamente.
Il. Kurs. Wöchentlich 3 Stunden. Freihandzeich-

nen: Zeichnen von Ornamenten, antiken Vasen u. dgl. nach

Wandtafeln Und Vorlagen.
III. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Jn den 5 Winter-

monaten ausschließlichFreihandzeichnen und zwar Zeichnen Von

Körpern mit ebenen Flächen nach Modellen, sowie von Orna-

menten nach leicht erhabenen Gypsabgüssen in reinen Umrissen.
— Jn den letzten 5 Monaten des Schuljahres werden zugleich
die Elemente des Linearzeichnens gelehrt, nämlich das Auf-
tragen, Theilen und Messen gerader Linien, Winkel und ebener

Figuren. Benutzen des Maßstabes
1V. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Freihandzeich-

nen: Reichere Ornamente nach Wandtafeln und plastifchen
Vorlagen in Umrissen mit leichter Schattenangabe. Anlegen
mit Farbtönen.

Linearzeichnen: Aus Kreisbögen zusammengesetzte Li-

nien. Konstruktion der am häufigsten angewendeten Kurven.

Projektionszeichnen von Punkten, Geraden und ebenen gerad-

linig begrenzten Figuren· — Einfachste Linearornamente und

Verzierungen ä la grecque.
"V. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Freihandzeich-

nen: Reichere Ornamente der Antike, des Mittelalters und der

Renaissance nach dem Runden in Umrissen mit leichter Schat-
tirung und Angabe von Profilen. -

Linearzeichsnen: Projektion des Kreises, der einfachsten
ebenflächig begrenzten Körper, des Cylinders und Kegels;
Schnitte dieser Körper und der Kugel durch Ebenen. Einfache

netz-, parket- und gitterartige Muster.
vi. Kurs. Wöchentlich4 Stunden. Freihandzeichnen:

Fortsetzung des Ornamentenzeichnens nach dem Runden mit

mehr oder weniger durchgefiihrter Schattirung. Zeichnen von

Theilen des menschlichen Körpers
Lin earzeichnen: Durchdringungen von Körpern mit Be-

schränkungauf einfache in der Praxis vorkommende Fälle.
Zeichnen der Säulenordnungenund, soweit es angeht, anderer

Architekturtheile nach vorausgegangener Erläuterung.

§. 16. Handelskunde. t§. 4 der Schulordnung).
Der den Schülern etwaiger Handelsabtheilungen zu erthei-

lende Unterricht in der Handelskunde hat sich auf das Noth-
wendigste zu beschränken.Der Schwerpunkt des Unterrichtes ist
in die Begrisssentwickelung,nicht in mechanischeKomptoirarbei-
ten zu legen. Der Buchhaltungs-Unterricht wird mit der dop-

pelten Buchführung begonnen, und zwar zunächstin einfach
schematischer Weise, bis den Schülern der Gegensatz von Soll

und Haben geläufig geworden ist. Der Schüler soll den noth-
wendigen Einblick in den Zusammenhang der Konti des Haupt-
buches erhalten; die schriftlichen Arbeiten hierbei sind jedoch
auf ein Minimum zu reduziren.

Durch eine methodische und stufenweise geordnete Reihen-
folge instruktiver Beispiele sind die Schüler zur Ausarbeitung
kurzer Geschäftsgängeund zu Uebungen im Bücherabschlusse

anzuleiten.
Der Unterrichtsstosf vertheilt sich auf die betreffendenKurse

wie folgt:
V. Kurs. Wöchentlich2 Stunden. Elemente der dop-

pelten Buchführungmit Erklärung der einschlägigenwirthschaft-
lichen und rechtlichen Grundbegriffe nebst Uebungen an kurzen
Beispielen. —- Ableitung der spezialisirten Kontosormen (Skon-
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tri) aus einfach schematischen. — Kontokorrentzinsberechnung
und deren arithmetische Begründung. —- Anfangsgründe der

Wechsellehre.»
Vl. Kurs. Wöchentlich4 Stunden.

der Handelsgeschäfte.
Begriff und Arten

Wechsel-und Effektenrechnung. Arbi-

trage. Waarenkalkulationen. Ausarbeitung kurzer Geschäftss-
gänge. Buchung der Partizipationsgeschäfte.Uebungen im

Bücherabschluß. Erklärung der wichtigsten handelsgesetzlichen
Bestimmungen über die Führung der Handelsbiicher und Er-

läuterung der wichtigsten Bestimmungen der allgemeinen deut-

schen Wechselordnnng.
§.17. Schönschreiben.

Beim Unterrichte im Schönfchreiben ist ganz besonders auf

Reinlichkeit und Deutlichkeit zu achten. Im I. und lI. Kurse
ist ausschließlichdie deutsche und englische Kurrentschrift ein-

zuiiben, im Ill. Kurse auch eine Anleitung zu solchen Schrift-
arten zu geben, welche sich zum Ueberschreiben von Zeichnungen
eignen (Rund- und Lapidarschrift). — Jn der Handelsabthei-
lnng wird die Einübung der deutschen und englischen Kurrent-

schrift sowie die der Rundschrift fortgesetzt;spaußerdemhaben
sich die Uebungen vorzugsweise auf die Anfertigung kaufmän-
nischer Formulare zu erstrecken (Rechnungen, Fakturen, Quir-

tungen, Wechsel, Handelsbriefe u. dgl.).
Dem Ermessen des Rektors ist anheimgestellt, auch Schüler

der 3 oberen Realkurse wegen ungenügenderSchrift dem Schreib-
unterrichte zuzuweisen.

§.18. Turnen.

Der Unterricht im Turnen wird nach dem ,,Leitfaden für
den Turnunterricht an den Schulanstalten des Königreiches
Bayern« (München 1864) ertheilt.

§.19. Gesang.
Unterricht im Gesange wird nach Maßgabe der vorhande-

nen Mittel und Gelegenheiten ertheilt.

Königreichpreußen »

Gesetz, betreffend die Gebühren der. Zeugen nnd Sachverständigen
in gerichtlichen Angelegenheiten. Vom 1. Juli 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages
der Monarchie, was folgt:

§. l. Der in gerichtlichenAngelegenheiten zu vernehmende

Zeuge erhält eine Entschädigungfür die erforderliche Zeitver-
säumniß im Betrage von zehn Pfennigen bis zu einer Mark

auf jede angefangene Stunde.

Die Entschädigungist unter Berücksichtigungdes von dem

Zeugen versäumten Erwerbes zu bemessen und für jeden Tag
auf nicht mehr als zehn Stunden zu gewähren.

Personen, welche durch gemeine Handarbeit, Handwerks-
arbeit oder geringeren Gewerbebetrieb ihren Unterhalt suchen
oder sich in gleichen Verhältnissenmit solchen Personen befin-

den, erhalten die nach dem geringsten Satze zu bemessende Ent-

schädigung auch dann, wenn die Versäumniß eines Erwerbes

nicht stattgefunden hat.
§. 2. Der in gerichtlichenAngelegenheitenzugezogene Sach-

verständige erhält für seine Leistungen eine Vergütung nach

Maßgabe der erforderlichen Zeitversäumnißim Betrage bis zu

zwei Mark auf jede angefangene Stunde.

Die Vergütung ist unter Berücksichtigungder Erwerbs-ver-

hältnisse des Sachverständigen zu bemessen und für jeden Tag
auf nicht mehr als zehn Stunden zu gewähren.
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§.3. Auf Verlangen des Sachverständigenist ihm für
die ausgetrageneUntersuchung und Begutachtung eine Vergü-

tung nach dem gewöhnlichenPreise derartiger Leistungenund

sür die außerdem stattfindende Theilnahme an Terminen die

in §. 2 bestimmte Vergütung zu gewähren.

§. 4. Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachver-

ständigenauch die Zeit während welcher er feine gewöhnliche
Beschäftigungnicht wieder aufnehmen kann.

§. 5. Mußte der Zeuge oder Sachverständige außer-
halb seines Aufenthaltsortes einen Weg bis zur Entfernung von

mehr als zwei Kilometern zurücklegen,so ist ihm außer den

Nach §§-1—4 zu bestimmenden Beträgen eine Entschädigung
für die Reise und für den durch die Abwesenheit aus dem Auf-

enthaltsorte verursachten Aufwand nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen zu gewähren.
§. 6. Soweit nach den persönlichenVerhältnissendes Zeu-

gen oder Sachverständigenoder nach äußerenUmständen die

Benutzung von Transvortmitteln für angemessen zu erachten
ist, sind als Reiseentfchädigungdie nach billigem Ermessen in

dem einzelnen Falle erforderlichen Kosten zu gewähren—

In anderen Fällen beträgt die Reifeentschädigungfür je-
des angefangene Kilometer des Hinweges und des Rückweges
fünf Pfennige. »

§- 7. Die Entschädigungfür den durch Abwesenheit von

dem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand ist nach den persön-
lichen Verhältnissendes Zeugen oder Sachverständigen zu be-

messen- soll jedoch den Betrag von fünf Mark für jeden Tag,
fm Welchem der Zeuge oder Sachverständigeabwesend gewesen
Ist, und von drei Mark für jedes außerhalbgenommene Nacht-
quartier Nicht überschreiten.
§. 8. Mußte der Zeuge oder Sachverständigeinnerhalb sei-

nes Aufenthaltortes einen Weg bis zur Entfernung von mehr
als zwei Kilometern zurücklegen,so ist ihm für den ganzen zu-
rückgelegtenWeg eine Reifeentschädigungnach den Vorschriften
des §. 6 zu gewähren.

§. 9. Konnte der Zeuge oder Sachverständigeden erfor-
derlichen Weg ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zu-

rücklegen,so sind die nach billigem Ermessen erforderlichen Ko-
sten auch außer den in den §§. 5, 8 bestimmten Fällen zu ge-
währen.

10. Abgaben für die erforderlicheBenutzung eines We-

ges sind in jedem Falle zu erstatten.
§. Il. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder

wegen Gebrechen eines Begleiters, so sind die bestimmten Ent-

schädigungenfür Beide zu gewähren.
§.12. Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen

besondere Taxvorschriften bestehen, kommen lediglich diese Vor-

schriften in Anwendung.
Dolmetscher erhalten Entschädigungals Sachverständige

nach den Vorschriften dieses Gesetzes, sofern nicht ihre Leistun-
gen zu den Pflichten eines von ihnen versehenen Amtes gehören.
§. 13. Jst ein Sachverständigerein für allemal vereidigt,

so kann die Vergütung für die bei bestimmten Gerichten vor-

kommendenGeschäftedurch Uebereinkommen bestimmt werden.

,

§.14. Die Entschädigung der Zeugen und Sachverstän-

digeneVsolgtnur auf Verlangen derselben. Der Anspruch er-

lischt-Wenn das Verlangen binnen drei Monaten nach Been-

dIgUIZSder Zuziehung oder Abgabe des Gutachtens bei der zu-

ständågenBehördenicht angebracht wird.
. 15.

s bei Festsetzungder den Zeugen und Sachverständigenzustehen-

Die bestehenden Vorschriften über das Verfahren
"
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den Entschädigungund über die Verpflichtung der Staatskasse-
oder der Parteien zu Bezahlung dieser Entscheidung bleiben

in Kraft.
§. 16. Jn dem Geltungsbereiche der Verordnung über die

Gebühren der Zeugen und Sachverständigenvom 29. März
1844 (Gesetz-Samml. S. 73) und in den Bezirken der Appel-
lationsgerichte zu Kiel, Kassel und Wiesbaden sind die den

ProzeßparteienzustehendenReisekosten nach den Vorschriften-der
§§. 5—11 zu bemessen. Versäumnißentschädigungsteht den Par-
teien nur nach Maßgabe der bisher geltenden Vorschriften zu.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedrucktemKöniglichenJnsiegel.

Gegeben Bad Ems, den l. Juli 1875.

(L. s.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphausen. Gr. zu Eulenburg.

Leonhardt. v. Kameke.

Ministerial-Erlaß, die wissenschaftlichenBefähigungszeugnissefür.
den einjährigsfreiwilligenMilitärdienst betreffend.

Vom 29. Mai 1877.

Berlin, den 29. Mai 1877.

Die Gefahr ungerechtfertigterNachsichttritt aus leicht er-

klärlichenGründen bei den Schülern ein, welche an derjenigen
Stelle, an welcher das fraglicheQualifikationszeugnißüberhaupt
erreichbar ist, die Schule zu verlassen beabsichtigen. Manche
Schulen haben, zur Abwehr der Gefahr oder des Scheines ei-

ner ungerechtfertigten Nachsicht, aus eigenem Antriebe die, Ein-

richtung getroffen, die Bewerber um das fragliche Zeugniß je-
denfalls einer schriftlichenund mündlichenPrüfungzu unterziehen.
Es ist empfehlenswerth,daßdiese als zweckmäßiganzuerkennende
Einrichtung da, wo sie besteht, erhalten bleibe; indessen kann

dieselbe von Lehranstalten, welche den Klassen a. oder b. a. a. O.

angehören,nicht ausdrücklichgefordert werden«
Dagegen ist zu fordern, daß die Zuerkenuung des militä-

rischen Befähigungszeugnissesmit derselben Strenge und nach
denselben Grundsätzenerfolge, nach welchen über die Versetzung
der Schüler in die höhereKlasse, bezw. Abtheilung einer Klasse
entschieden wird. Es sind dabei fortan folgende Bestimmungen
einzuhalten:

1) Der Beschlußüber Zuerkennung des militärischenQua-

lifikationszeugnissesdarf nicht früher gefaßtwerden, als in dem

Monate, in welchem der einjährigeBesuch der zweiten, bezw.
der ersten Klasse der betreffenden Schule abgeschlossenwird.

L) Jn der Konferenzberathung über die Zuerkennung des

Qualifikationszeugnisses haben alle beim Unterrichte des Be-

werbers um das Zeugniß betheiligten Lehrer ihr Votum abzu-
geben. Für die daraus zu ziehendeEntscheidungüber die Zuer-
kennung sind dieselben Grundsätzeeinzuhalten, welche für die

Versetzung in eine höhereKlasse in Geltung sind. Das Pro-
tokoll muß die Begründung der Zuerkennung vollständig ersicht-
lich machen, und zwar unter ausdrücklicherBezugnahme auf
den vollständigen Inhalt der Schulzeugnissedes letztenJahres,
bezw. .unter Beilegung einer Abschrift dieser Zeugnisse. Wo

das Letztere geschieht, sind die Zeugnisse zwei Jahre lang als

i
I
l

l
-s

Beilage des Protokolles auszubewahren und dann zu kassiren.
3) Das Protokoll über die Verleihung des militärischenBe-

fähigungszeugnissesin den vorbezeichneten Fällen, d. h. an die-

jenigen Schüler, welche nach Erwerbung des Zeugnisses die

Schule zu verlassen beabsichtigen, ist abgesondert von dem all-

gemeinenKonferenzprotokollezu führen; in dem letzteren ist an

der entsprechenden Stelle eine Verweisung auf das Protokoll
über Zuerkennung der Militärzeugnissezu geben.
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Bei denjenigen Schülern, welche die Schule bis zu ihrem
Abschlusseoder jedenfalls über die Stelle hinaus, an welcher
das Militärzeugniß erreichbar ist, besuchen, tritt die Gefahr
nicht ein, daß die Rücksichtauf das Gesuch um das Qualifika-
tionszeugniß zu einer Nachficht in der Beurtheilung veranlasse.
Dadurch, daß einem Schüler in der Versetzungs-Konferenz die

Versetzung in die über den Zeitpunkt des Militärzeugnisses
nächsthöhereKlasse, bezw.Klassenabtheilung,bedingungslos zuer-
kannt ist, wird demselben, ohne daß es dazu noch eines be-

sonderen Beschlussesbedürfte,zugleich das militärischeQualifika-
tionszeugniß zuerkannt. Dasselbe ist von jetzt an den auf der

Schule verbleibenden Schülern zugleichmit dem Schulzeugnisse
auszustellen und einzuhändigen. Jn dem Schlußsatzedes Zeug-
nisses ist in diesem Falle statt Konferenz zu schreiben: Verset-

zungskonferenz. Die Inhaber eines solchen Qualifikationszeug-
nisses bedürfen bei einer erst später eintretenden Anwendung
dieses Zeugnisses nur noch einer Bescheinigung des Direktors

über ihre sittliche Führung in der dazwischen liegenden Zeit.

v

Die bisherige Bestimmung, daß die Konzepte aller militä-

rischenBefähigungszeugnissein einein besonderen gehefteten und «

paginirten Bande auszubewahren sind, bleibt in unveränderter

Geltung. Wenn die Ausstellung eines Duplikates für ein ver-

loren gegangenes Militärzeugniß nachgesucht wird, so ist die-

Schule ermächtigt, dafür eine Gebühr von Drei Mark zu

fordern; dieselbe fließt dem Fonds für die Bibliothek der

Schule zu. Die Abschrift ist ausdrücklichals Duplikat zu be-

zeichnen.
«

Das königl.Provinzial-Schulkollegium wolle von den vor-

stehendenBestimmungendie betreffenden Schulen seines Amts-

bezirkes in Kenntniß setzen und ihnen deren genaue Befolgung

zur Pflicht machen. Durch die unter Nr. 3 gegebene Vorschrift
über das Protokoll ist es den technischen Räthen des königl.
Provinzial-Schulkollegiums erleichtert, bei persönlicherAnwesen-
heit an einer Schule von dem Verfahren bei Ertheilung der -

niilitärischenQualifikations-Zeugnisse Kenntniß zu nehmen. Die

bloße Thatsache dieser Kenntnißnahmewird dazu beitragen, in

das Verfahren der Schule bei Ertheilung des fraglichen Zeug-
nisses die wünschenswerthegleichmäßigeStrenge zu bringen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

s An
sämmtlicheKöniglicheProvinzial-

Schulkollegien.

VerfügungdesKöniglichenOberpräsidentender Provinz Preu-
ßen, die Freilaffung des Sonnabends vom Nachmittags-Unter-

«

richte betreffend. Vorn 28. Mai 1877.

Königsberg,den 28. Mai 1877.

Unter Bezugnahme auf meinen vorläufigen Bescheid Vom

12. Februar d. J. Nr. 2043 0. P., betreffend die Freilassung
des Sonnabends Vom Nachmittags-Unterrichte,benachrichtige
ich Ew. Wohlgeboren, daß der Herr Minister der geistlichenAn-
gelegenheitendahin Entscheidung getroffen hat, daß der Sonn-
abend vom Nachmittags-Unterrichte frei zu lassen sei, und daß

wegen der Durchführung dieser Maßregel Von der hiesigenKö-
nigl. Regierung in nächsterZeitdie erforderlichen Anordnun-

gen werden getroffen werden.

Ew. Wohlgebyren überlasse ich es, die Mitunterzeichner
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der Eingabe vom 6. Februar d. J. von dem Inhalte dieses
Bescheides in geeigneter Weise in Kenntniß zu setzen.

Der Oberpräsidentder Provinz Preußen.
An v on Horn.

den Lehrer Herrn Radtke

zu Schmoditten.
Nr. 6651. O. P.

KönigreichSachsen.
Bekanntmachung, eine Vereinbarung mit der k. k. österreichischen
Regierung wegen gegenseitiger Durchführungder Schulpflicht be-

treffend. Vom 20. April 1877.

Nachdem zwischen der diesseitigenund der k. k. österreichi-
schen Regierung wegen gegenseitiger Durchführung der Schul-
pflicht durch Austausch von Ministerialerklärungeneine Verein-

barung dahin getroffen worden ist,
daß die den im österreichischenReichsrathe vertretenen

Ländern angehörendenKinder, welche fich im Königreiche
Sachsen aufhalten, und die dem KönigreicheSachsen
angehörenden Kinder, welche fich in den im österreichi-
schen Reichsrathe vertretenen Ländern aufhalten, nach
Maßgabe der im Lande des Aufenthaltes bestehenden
Gesetze, wie Jnländer zum Besuche der Schule herange-
zogen werden sollen, und daß diese Nöthigung zum Be-

suche der Schule sich nicht nur auf die eigentliche Ele-
mentar- oder Volksschule, sondern, wo daneben eine so-
genannte Sonntags-Fortbildungs- oder Wiederholungs-
schule mit obligatorischem Charakter besteht, auch auf
diese erstrecken soll,

so- wird Solches mit Allerhöchster Genehmigung hierdurch be-

kannt gemacht.
Dresden, den Lo. April 1877.

Ministerium des Kultus und öffentlichenUnterrichtes.
Dr. v. Gerber. Götz.
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